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Schlussfolgerung

Wahrhaft gelebte Corporate Governance ist unabdingbar für ein reibungsloses
Funktionieren des Marktsystems. Für Verwaltungsräte kann eine Ausdehnung
des Verantwortungsdiskurs auf Corporate Citizenship eine zusätzliche Chance
bieten. Dabei sollte nicht Aktionismus, sondern eine strukturierte Auseinander-
setzung mit dem gesellschaftlichen Wandel im Vordergrund stehen. Bei der
Umsetzung des gewählten Ansatzes empfiehlt es sich, Corporate Citizenship als
Innovationsprozess zu verstehen. Dies erlaubt nicht nur, von früheren Erfah-
rungen zu profitieren, sondern auch Maßnahmen nachhaltig umzusetzen.
Nimmt sich der Verwaltungsrat Fragen sozialer wie ökonomischer Wertschöp-
fung mit gleichem Engagement an, bietet sich überdies die Chance, wichtige
Kenntnisse zu gewinnen, die sich erfolgversprechend in andere Bereiche des
Unternehmens übertragen lassen.
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Anforderungen an Verwaltungsratsmitglieder in
Schweizer Aktiengesellschaften
Norbert Thom und Marcel Thom

Die Wirksamkeit der Corporate Governance hängt entscheidend von der Quali-
tät der Mitglieder des Verwaltungsrats (VR) ab. Quotenvorgaben können den
Weg zu einem anforderungsgerecht besetzten Oberleitungsorgan kaum fördern.
Es gibt keine Alternative zur sorgfältigen Festlegung der Anforderungsprofile,
zur konsequenten Personalauswahl sowie zur kontinuierlichen Qualifikations-
erhaltung der VR-Mitglieder. 

Ausgangslage

Der VR nach Schweizer Aktienrecht hat andere Aufgaben zu erfüllen als z.B. der
deutsche Aufsichtsrat. Dieser Beitrag befasst sich mit einem Teilaspekt der
modernen Unternehmensüberwachung und -steuerung (Corporate Gover-
nance) in der Schweiz: den Anforderungen an Mitglieder des VR. Die Haupt-
these der Verfasser lautet, dass die Wirksamkeit der Corporate Governance ent-
scheidend von den Merkmalen und Qualifikationen der Verwaltungsratsmit-
glieder abhängt. Die Ableitung eines Anforderungsprofils für die Mitglieder des
VR einer Aktiengesellschaft (AG) muss dabei zwingend einige gesetzliche Vorga-
ben berücksichtigen. Dazu gehören Aufgaben, die gemäß Artikel 716a des
Schweizer Obligationenrechts nicht entzieh- und delegierbar sind. Im Einzelnen
sind dies (vgl. Brönnimann 2003, S. 114 f.):
� Oberleitung der Gesellschaft. Diese umfasst die Erarbeitung der strategischen

Ziele, die Festlegung der Mittel zur Zielerreichung und die Überwachung der
Geschäftsführung hinsichtlich der Verfolgung der gesetzten Ziele.

� Festlegung der Führungsorganisation. Neben der Selbstorganisation für das
VR-Gremium (z.B. Stellung des Präsidenten, Gliederung in Ausschüsse) ist
insbesondere das Verhältnis zur Geschäftsleitung (Delegation von Aufgaben,
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten) sowie zu anderen Organen der AG
(z.B. die Überwachungsaufgaben der Revisionsstelle) zu regeln. In einem
Organisationsreglement sollten auch die Informationsrechte des VR und die
Berichterstattung der Geschäftsleitung (GL) an den VR festgelegt werden.

� Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzplanung und -kontrolle. Der
VR hat die zweckmäßige Erfassung, Verarbeitung und Berichterstattung der
geschäftsrelevanten Finanzzahlen vorzugeben.

� Ernennung und Abberufung der Geschäftsführung und der mit der Vertretung
des Unternehmens betrauten Personen. Diese Personalentscheidungen rei-
chen demzufolge von den GL-Mitgliedern bis zu den zeichnungsberechtigten
Personen, die das Unternehmen durch ihre Unterschrift direkt verpflichten
können.

� Oberaufsicht über die Geschäftsleitung. Die Prüfung der Managementleistun-
gen in der GL und deren Honorierung gehört zu dieser VR-Verantwortung.
Einzelne Überwachungstätigkeiten können z.B. an eine interne Revision
delegiert werden.
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� Erstellung des Geschäftsberichtes, Vorbereitung der Generalversammlung
und Ausführung ihrer Beschlüsse.

� Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung.

Im Weiteren gehen wir von folgenden Annahmen aus:
� Der VR ist schlank gestaltet, er hat eine einstellige Anzahl von Mitgliedern.
� Auf die Bildung von Ausschüssen sollte weitestgehend verzichtet werden.
� Der VR-Präsident (vgl. Wunderer 1995) hat nur wenige zusätzliche Kompe-

tenzen, ist aber zu jedem Zeitpunkt das Bindeglied zur GL und hat eine
besondere Rolle in der Außenkommunikation (Repräsentation).

� Auf Doppelmitgliedschaften einer Person, d.h. Vertretung im VR und in der
GL, wird verzichtet.

� Die persönliche Unabhängigkeit der VR-Mitglieder wird ebenso sicherge-
stellt wie die Vermeidung einer Überlastung durch zu hohe Kumulation von
VR-Mandaten.

Anforderungen an VR-Mitglieder

Die Selektion der VR-Mitglieder hat vor dem Hintergrund eines Anforderungs-
profils zu erfolgen. Dieses ist zwar unternehmensspezifisch auszugestalten, nach
Ansicht der Verfasser lassen sich jedoch einige typische Anforderungskategorien
und Einzelmerkmale generell postulieren.

Persönliche Eigenschaften

Wer in einem Kollegialorgan mitwirkt, muss kooperationsfähig sein. Dazu
gehören zweifelsfrei gewisse soziale Kompetenzen wie die Kommunikations-
und Konfliktaustragungsfähigkeit. Ein zu hohes Harmoniebedürfnis gefährdet
die Wahrnehmung der unabhängigen Überwachung und die Bereitschaft zum
kritischen Positionsbezug im Interesse des Gesamtunternehmens. Besonders
hoch ausgeprägt sein müssen das Verantwortungs- und Haftungsbewusstsein,
die Integrität sowie die Identifikation mit obersten Werten des Unternehmens
(z.B. nachhaltige Unternehmensentwicklung).

Fach- und Führungskompetenzen

Bezüglich der Fachkompetenzen muss das Gesamtgremium zumindest die
obengenannten unentziehbaren und nicht delegierbaren Kernaufgaben abde-
cken können. Dazu gehören Kenntnisse in den Bereichen: 
� Unternehmensstrategie,
� Organisation und Personalmanagement,
� Rechnungs- und Finanzwesen,
� Leistungsüberwachung und interne Kontrolle,
� Kommunikation des Unternehmensgeschehens. 

Selbstverständlich kann sich der VR bei der Erfüllung seiner Aufgaben der Hilfe
interner und externer Experten bedienen. Dabei muss er allerdings stets die
Fähigkeit zur klaren Auftragserteilung und Qualitätsprüfung der erbrachten
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Vorleistungen haben. Personen ohne einschlägige Führungserfahrung (idealer-
weise in der Führung von Führungskräften) können nach unserer Auffassung
VR-Mandate nicht angemessen erfüllen. Besonders in Familiengesellschaften ist
darauf zu achten, dass dieses Erfordernis zweifelsfrei erbracht und nicht durch
verwandtschaftliche Bande »kompensiert« wird. Zu den wichtigsten Führungs-
fähigkeiten zählt die Befähigung zur Etablierung eines konsistenten Führungs-
systems, das die wichtigsten Parameter der Unternehmensführung aufeinander
abstimmt: 
� Ziele und Leitbild/Vision,
� Strategie,
� Strukturen,
� Kernprozesse,
� Prinzipien zum Umgang mit Hauptanspruchsgruppen (intern und extern).

Zusammensetzung des VR-Gremiums

In aller Regel kann eine Einzelperson nicht sämtliche vorgenannten Anforde-
rungen erfüllen. Daher ist die ausgewogene Zusammensetzung/Diversität des
Gremiums von entscheidender Bedeutung. Dabei ist auch auf unternehmens-
spezifische Besonderheiten zu achten. Hierzu zählt vor allem die Kenntnis der
Branche, in der sich ein Unternehmen befindet, wie:
� fachliche Spezifika (z.B. technisches Wissen),
� Marktverhältnisse und branchenübliches Geschäftsgebaren,
� Ziele relevanter Verbände und staatlicher Instanzen.

In international operierenden Unternehmen sind zusätzlich entsprechende Aus-
landserfahrungen besonders nützlich. Die optimale Heterogenität stellt sich ein,
wenn die VR-Mitglieder sich unterscheiden hinsichtlich:
� fachlicher Hintergründe und Ausbildungswege,
� Lebens- und Führungserfahrungen,
� Altersstufen, Nationalitäten und Geschlecht.

Maßnahmen zur Erfüllung des Anforderungsprofils

Die anforderungsgerechte Zusammensetzung des VR kann nur erfolgen, wenn
bei der Besetzung der VR-Sitze mit Sorgfalt und Umsicht vorgegangen wird. Vor
dem Hintergrund des Gesamtprofils haben einzelne Besetzungen (z.B. Neube-
rufungen und Nachfolgeregelungen) zu erfolgen. Externe Hilfe bei der Personal-
gewinnung kann dabei durchaus nützlich sein. Ferner gilt es, einer sehr sorgfäl-
tigen Personalentwicklung für Aspiranten auf VR-Sitze ein besonderes Augen-
merk zu schenken (insbesondere bei Familienunternehmen, welche über 88%
aller schweizerischen Unternehmen und sogar 99.8% aller schweizerischen
KMU repräsentieren gemäß Frey/Halter/Zellweger 2004). Abschließend lässt
sich festhalten, dass auch sorgfältig ausgewählte VR-Mitglieder der fachlichen
Weiterbildung und ggf. der Beratung bedürfen. Ausgehend von einer kritischen
Selbsteinschätzung sollten ihre Leistungen kontinuierlich evaluiert werden (vgl.
Hilb 2005).
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Teambildung und Teamdynamik von
Verwaltungsratsgremien
Beat Bernet

Teambildung als Erfolgsfaktor

Der Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft sollte nicht einfach, wie ein heuti-
ger Bundesrat es vor vielen Jahren einmal in einer Parlamentsdebatte aus-
drückte, »ein in guten Zeiten nutzloses und in schlechten Zeiten hilfloses«, aber
vom Gesetz nun einmal vorgeschriebenes Gremium sein.3 Will er seine Existenz
und sein Honorar rechtfertigen, muss er der Gesellschaft, der er vorsteht, durch
seine Arbeit einen erkennbaren Mehrwert erbringen. Zahlreiche Untersuchun-
gen haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sich durchaus ein Konnex
zwischen der Qualität der Arbeit eines Verwaltungsratsgremiums und dem wirt-
schaftlichen Erfolg der Unternehmung herstellen lässt (vgl. Jaeger 2007 und
Ammann u.a. 2005).

Wie jedes Team besteht auch ein Verwaltungsrat aus Menschen mit ausgepräg-
tem Persönlichkeitsprofil, mit individuellem Wissens- und Erfahrungshinter-
grund, mit Stärken und Schwächen im Hinblick auf die zu erfüllende Aufgabe,
mit spezifischem Kommunikationsverhalten und mit manchmal sehr unter-
schiedlichen persönlichen Interessen, die in Form einer ›hidden agenda‹ in jede
Sitzung eingebracht werden. Die Zusammenstellung eines Verwaltungsrats-
teams wird deshalb zu einem wichtigen Erfolgsfaktor, um die diesem Gremium
vorgegebenen Aufgaben effizient erfüllen zu können.4

Natürlich lassen sich keine generellen Aussagen machen zum Persönlich-
keitsprofil und zu den benötigten spezifischen Anforderungen, denen ein einzel-
nes Verwaltungsratsmitglied genügen muss. Das hängt auch von der jeweiligen
Branche, der Unternehmung, ihrer Wettbewerbsposition, ihrem Zielsetzungen
und vielen anderen unternehmensindividuellen Fakturen ab. Ich glaube aber,
dass in einem guten Verwaltungsratsteam ein individuell ausgewogener Mix von
drei Eigenschaftskategorien vorhanden sein sollte, die ich im Folgenden als stra-
tegische und taktische Kompetenz und als Sozialkompetenz bezeichne:
� Strategische Kompetenz umschreibt die Fähigkeit des Gremiums und einzel-

ner seiner Mitglieder, die vom Gesetz verlangte Verantwortung der strategi-
schen Führung der Gesellschaft und die damit verbundenen Aspekte der
Oberaufsicht wahrzunehmen5. Dazu braucht es eigene Führungserfahrung
auf Geschäftsleitungsebene, Fähigkeit zum strategischen Denken und Ent-
scheiden, aber auch Leadership in der Form von Führungspersönlichkeit.

3 So der damalige Nationalrat Christoph Blocher anlässlich der Parlamentsdebatte im Nationalrat
zur Aktienrechtsreform vom Herbst 1985 (NR. Dr. Christoph Blocher, AmtlBull Nr. 1.10.1985,
S. 1666).

4 Zu den zahlreichen Fragen im Zusammenhang mit der Selektion, Strukturierung und Entwick-
lung von Verwaltungsrats- bzw. Aufsichtsratsgremien kann auf die umfangreiche Literatur von
Hilb verwiesen werden (z.B. Hilb 2005 und 2006).

5 Vgl. dazu die Charakterisierung dieser Funktion bei Hilb2005, S. 77ff.
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� Die taktische Kompetenz drückt den Grad an Sach- und Fachwissen der ein-
zelnen Verwaltungsratsmitglieder wie auch des Gremiums als Summe der
Gesamtkompetenz aus. Dazu gehören etwa Branchenkenntnisse, funktions-
bezogenes Fachwissen (beispielsweise in Bereichen wie Risk Management,
Rechnungslegung oder Controlling), aber auch Markt- und Kundenkennt-
nisse, Produktewissen oder Technologie- und IT-Know-how etc.

� Sozialkompetenz schließlich ist das verbindende Glied zwischen Führungs-
erfahrung und Fachkompetenz. Sie erst ermöglicht es, die beiden anderen
Kompetenzdimensionen im Gremium zum Tragen zu bringen. Sie
umschreibt einerseits die Fähigkeit, mit internen und externen Stakeholder
effizient und effektiv kommunizieren zu können. Sie beinhaltet aber auch
vielfältige Kompetenzen im Bereichen wie Mediation, Moderation oder
generell der Konfliktlösung, um auch unter allenfalls erschwerten Rahmen-
bedingungen  anstehende Zielkonflikte im Dreieck Aktionären, Management
und Verwaltungsrat lösen zu können.

Typologie von Board-Teams

Versucht man die beiden Kompetenzdimensionen ›strategische Kompetenz‹
und ›taktische Kompetenz‹ miteinander zu einem Teamprofil zu verbinden, so
gelangt man zu den vier Grundtypen von Verwaltungsratsgremien (Abbildung
1), die ich mit den Begriffen Watchdog, Coaching, Consulting und Leadership
bezeichne.6

Abb. 1: Grundtypen von Verwaltungsratsgremien 

6 Die Darstellung lehnt sich an an Carter/Lorsch (2004), die von ›pilot boards‹ und ›watchdog
boards‹ sprechen, oder an die darauf aufbauende Darstellung bei Hepp u. a. (2004) die zusätzlich
noch unterscheiden zwischen ›learning board‹ und ›sounding board‹.
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� Das Profil des Verwaltungsrats vom Typ Watchdog ist durch geringe strategi-
sche Führungserfahrung wie auch durch wenig Sach- und Fachkompetenz
gekennzeichnet. Typischerweise handelt es sich dabei um Gremien, die nach
politischen Kriterien, nach Gefälligkeitskriterien oder nach dem Kriterium
der ›Nicht-Einmischung‹ in Aspekte, welche die Geschäftsleitung für sich
beansprucht, zusammengesetzt werden. Oft sind diese VR-Mitglieder auch
nur zu einem geringen Zeiteinsatz bereit bzw. in der Lage, da sie weder Ein-
fluss auf die Geschicke der Unternehmung haben, noch ihrer Verantwortung
entsprechend honoriert werden, oder aber zu stark in andere Aufgaben ein-
gebunden sind. Ein solches Gremium kann sich denn sinnvollerweise auch
nur auf reine Aufsichtsfunktionen beschränken (und muss damit zwingend
einen Teil seiner ihm eigentlich von Gesetzes wegen übertragenen Funktio-
nen vernachlässigen). Prototypen solcher Gremien sind etwa die Verwal-
tungsräte vieler öffentlich-rechtlicher Unternehmungen, aber auch zahlrei-
cher patronal geführten mittelständischen Unternehmungen.

� Eine hohe Führungskompetenz (meist aufgrund der im Verwaltungsrat ver-
sammelten Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik), aber eine oft (zu)
geringe Fach- und Sachkompetenz weist das Gremium vom Typ Coaching
Board auf. Es ist gut geeignet, der Geschäftsleitung als ›sounding board‹ zu
dienen und sie in Fragen der strategischen Positionierung oder der Strategie-
Implementierung zu coachen. Wegen der fehlenden Branchen- und Fach-
kompetenz müssen Entscheidungen strategischer Natur aber de facto der
Geschäftsleitung überlassen werden (auch wenn sie natürlich dem Schein
nach durch das VR-Gremium ‚abgesegnet’ werden). Die Mitglieder dieses
Typs haben meist ebenfalls wenig Zeit, die sie der Gesellschaft zur Verfügung
stellen können. Beispiele für diesen Prototyp finden sich in zahlreiche bör-
sennotierten Unternehmungen.

� Das Gremium vom Typ Consulting Board wird definiert durch eine Gruppe
von Fachspezialisten, Marktkennern und Relationship Managern. Dieses
Expertenpanel verfügt oft über wenig strategische Führungserfahrung (und
damit auch über geringere Sozialkompetenz), kann Gesellschaft und
Geschäftsleitung aber in spezifischen, für Wachstum und Erfolg wichtigen
Fachbereichen beraten und unterstützen – etwa bei der Erschließung neuer
Märkte, bei rechtlichen Problemstellungen, in Technologiefragen, in Fragen
des Risk Management oder in produktspezifischen Problemstellungen. Meist
verfügen diese Verwaltungsräte über genügend Zeit, die sie der der Unterneh-
mung zur Verfügung stellen können. Sie verlangen aber auch eine ihrem Wis-
sen und Können adäquate Honorierung.

� Das Leadership Board schließlich vereinigt als Idealtypus eines Verwaltungs-
ratsgremium Sach- und Fachkompetenz, Sozialkompetenz und strategische
Kompetenz in für die jeweilige Unternehmung und ihr spezifisches Umfeld
optimaler Weise. Solche Gremien bestehen oft ganz oder zumindest mehr-
heitlich aus professionellen oder semi-professionellen Mitgliedern, die sich
ausschließlich ihrer Verwaltungsratstätigkeit in einer oder einigen wenigen
Unternehmungen widmen. 
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Aspekte der Teamentwicklung im Verwaltungsrat

Natürlich wird kein Verwaltungsratsgremium in seinem konkreten Profil exakt
einem dieser Prototypen entsprechen. Das Ideal besteht denn auch nicht in
einem bestimmten Typus, sondern meist in einem Mix an Wissen, Können und
Sozialkompetenz, der sich nur anhand der Anforderungen aus der jeweiligen
Branche, der Wettbewerbssituation, der aktuellen Ausgangslage der Unterneh-
mung und nicht zuletzt den Aktionärsinteressen bestimmen lässt. 

Durch eine zielgerichtete Teambildung und Teamentwicklung kann ein beste-
hendes Profil Schritt für Schritt dem Zielprofil angenähert werden. Ausgangs-
punkt muss zum einen eine präzise Bestimmung der Corporate Governance
Zielsetzung der Unternehmung sein, andererseits aber eine kritische Selbsteva-
luation und ein daraus abgeleitetes Stärken-/Schwächenprofil (Hilb 2007).
Angesichts einer stetigen Evolution der Umwelt und der daraus abgeleiteten
Transformation von Wertschöpfungs- und Geschäftsmodellen kann Teambil-
dung und -entwicklung des Verwaltungsrates denn auch nicht eine punktuelle
Aktion sein, sondern muss als kontinuierlicher Prozess ausgestaltet werden.

Literatur

Ammann, M./Leuenberger, M./vonWyss, R. (2005): Eigenschaften von Verwaltungsräten
und Unternehmensperformance; in: Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft
und Statistik, Vol. 1(141) 2005, S. 1–22

Carter, C.C./Lorsch, J.W. (2004): Back to the Drawing Board, HBS Boston 
Hepp, M./Honegger, E./Weckherlin, Ph. (2004): The Competitive Edge 08/04: Wie bringt

man die ewigen Spannungen zwischen Verwaltungsratspräsident und CEO weg,
Zürich, S. 3

Hilb, M. (2005): Integrierte Corporate Governance, Heidelberg 
Hilb, M. (2006): New Corporate Governance, 2. Auflage, Heidelberg
Hilb, M. (2007): Management by Mentoring – How to Develop Presidents, 2. Auflage,

Köln 
Jaeger, St. (2007): Managerkontrolle und Unternehmenswert, Zürich 

Bernet, Beat, Prof. Dr., Professor für Bankmanagement an der Uni-
versität St. Gallen/HSG und geschäftsführender Direktor des
Schweiz. Instituts für Banken und Finanzen. Er übt Verwaltungs-
ratsmandate mehrerer börsenkotierter Unternehmungen aus,
darunter das Präsidium der Zuger Kantonalbank. Daneben ist er als
Berater zahlreicher nationaler und internationaler Finanzunter-
nehmungen tätig.



184

Die Suche nach Mitgliedern der strategischen
Führungsebene
Roland Müller

Die Zusammensetzung des Board ist für den Erfolg eines Unternehmens von
großer Bedeutung. Dies ist bekannt und unbestritten. Weniger beachtet wird
jedoch die Frage, wie die Mitglieder dieses Board gesucht werden sollen. Dabei
stellt dieser Suchprozess für sich selbst ein Risiko dar. Mit dem folgenden Beitrag
soll aufgezeigt werden, wie mit Hilfe eines klar strukturierten Anforderungspro-
fils und mit genauen Vorgaben für das Nomination Committee eine systemati-
sche und effiziente Suche möglich wird.

Bedeutung der Zusammensetzung der strategischen Füh-
rungsebene

Zu den wichtigsten Faktoren einer Good Corporate Governance gehört die opti-
male Zusammensetzung der strategischen Führungsebene. Abhängig vom
jeweiligen Rechtssystem und von der Gesellschaftsform ist dies beispielsweise
der Verwaltungsrat, der Aufsichtsrat oder der Stiftungsrat; vereinfacht kann die
strategische Führungsebene mit Blick auf das angelsächsische System kurz als
Board bezeichnet werden. Bei der Zusammensetzung des Boards ist zu berück-
sichtigen, dass nicht nur jedes einzelne Mitglied bestmögliche Voraussetzungen
zur Erfüllung der Mandatsfunktion mitbringen sollte, sondern dass schließlich
auch das Gremium als Ganzes harmonisch aufeinander abgestimmt sein muss.
Ein Board, das ausschließlich aus Juristen besteht, wird zwar alle möglichen
Risiken vermeiden, gleichzeitig aber auch jegliches Unternehmertum bremsen,
womit ein Misserfolg vorprogrammiert ist. Martin Hilb vertritt deshalb mit
gutem Grund die These, dass bei der Auswahl von Board-Mitgliedern nicht nur
das jeweilige Know-How, sondern auch die mögliche Team-Rolle zu berücksich-
tigen ist (vgl. die entsprechende Matrix bei Hilb 2006, S. 109, Abb. 3–5). Damit
stellt sich aber unweigerlich die Frage, wie die Suche nach derartigen Board-Mit-
gliedern verlaufen muss, um die optimale Zusammensetzung zu erreichen. Die-
ser Frage wurde in Lehre und Forschung bisher kaum nachgegangen.

Anforderungsprofil als Grundlage der Suche

Bevor die Suche nach Mitgliedern gestartet werden kann, muss Klarheit über
das Anforderungsprofil bestehen. Dabei ist zwischen den Anforderungen an das
Gremium als Ganzes und an die einzelnen Mitglieder zu unterscheiden. Zudem
sollten die Anforderungen an den Präsidenten des Board noch speziell aufgelis-
tet werden (vgl. dazu das Muster bei Müller/Lipp/Plüss 2007, S. 734 ff.). Um
einen vollständigen Überblick über alle Belange des Anforderungsprofils für die
strategische Führungsebene zu erhalten, sollte im Grundlagenpapier einleitend
aufgezeigt werden, welche relevanten Gesetzesbestimmungen (inkl. allfälliger
Codes for Corporate Governance) Vorgaben liefern und welche finanziellen
Rahmenbedingungen für das Unternehmen vom Board zu beachten sind. Wich-
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tig ist die Klarstellung der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen für
das Board. Die Kandidaten sollten sich im Klaren sein, welche Aufgaben auf sie
zukommen. Zudem ist auch die Entschädigung der Board-Mitglieder vorzuge-
ben, da diese den Suchprozess zwangsläufig einschränkt (vgl. Hilb 2007, S. 65).
Am Schluss sollte klargestellt werden, wie der Suchprozess abläuft. Dabei ist der
Ablauf der Suche ebenso vorzustellen, wie die Sicherstellung einer fairen Bewer-
tung. Demnach könnte dieses Grundlagenpapier für die Suche nach Mitgliedern
der strategischen Führungsebene unter dem Titel »Anforderungsprofil« wie
folgt gegliedert werden:

I. Grundlagen
1. Zielsetzung des Anforderungsprofils
2. Relevante Gesetzesbestimmungen
3. Finanzielle Rahmenbedingungen

II. Herausforderungen und Profil für das Board
1. Aktuelle und zukünftige Herausforderungen
2. Bedeutung und Bewertung der Anforderungen
3. Fachliche und personelle Anforderungen

a) Anforderungsprofil für das Gremium
b) Anforderungsprofil für die Mitglieder
c) Anforderungsprofil für den Präsidenten
d) Anforderungsmatrix

4. Entschädigung
III. Umsetzung des Anforderungsprofils

1. Suchprozess
2. Beurteilung der Profilerfüllung

Ein derartiges Anforderungsprofil ist von den amtierenden Mitgliedern der stra-
tegischen Führungsebene auszuarbeiten und den Aktionären bzw. Eignern des
Unternehmens (oder der Regierung im Falle einer öffentlich-rechtlichen Unter-
nehmung) zur Genehmigung zu unterbreiten. Steht eine Neugründung bevor,
so haben die Gründer selbst das Anforderungsprofil festzulegen.

Die Benennung der für die Suche verantwortlichen
Personen
Liegt das Anforderungsprofil für die strategische Führungsebene vor, so ist als
nächstes zu entscheiden, wer mit der Suche beauftragt werden soll. Gerade in
Familienunternehmungen besteht die Gefahr, dass bei einer Vakanz immer nur
Mitglieder der Familie selbst die Suche durchführen; dabei sind Interessenkonf-
likte vorprogrammiert. Aber auch bei öffentlich-rechtlichen Unternehmen wird
der Auswahl des sogenannten »Nomination Committee« zuwenig Beachtung
geschenkt. Hier sind es meist die Parteien, welche die Suche durchführen; dabei
ist eine subjektive Beeinflussung der Kandidatenauswahl ebenfalls vorgegeben.
Aus diesen Überlegungen erscheint es richtig, mindestens zum Teil unabhängige
und objektive Personen für die Suche beizuziehen.

Bei der Neugründung eines Unternehmens oder einer Stiftung könnte der
Nominations-Ausschuss beispielsweise aus drei Personen wie folgt zusammen-
gesetzt werden:
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� Ein(e) Fachmann/Fachfrau im Bereich Personalmanagement zur zielgerichte-
ten Unterstützung bei der Auswahl von Suchwegen (Medien, Personalver-
mittler, Head-Hunter, etc.) bei der Abfassung von Inseraten, bei der Beurtei-
lung von Bewerbungen und Lebensläufen sowie bei der Vorbereitung von
persönlichen Interviews.

� Ein(e) Fachmann/Fachfrau im Bereich Corporate Governance zur zielgerichte-
ten Unterstützung bei der Präzisierung der Anforderungsmatrix, der Formu-
lierung von Stellenbeschrieben bzw. Engagement-Letters, der Abklärung von
Unabhängigkeit bzw. Interessenkonflikten und der Festlegung von mögli-
chen Entschädigungskomponenten (z.B. Zielvorgaben für Boni oder Opti-
onspläne).

� Ein(e) Fachmann/Fachfrau mit Branchenkenntnissen zur zielgerichteten
Unterstützung bei der Beurteilung der fachlichen Fähigkeiten, bei der Aus-
kunft über aktuelle bzw. zukünftige Herausforderungen und bei der Einho-
lung von Referenzen.

Das Nomination Committee hat darauf zu achten, dass die Vorgaben im Anfor-
derungsprofil nicht nur bezüglich der einzelnen Kandidaten, sondern auch
bezüglich des Gremiums insgesamt beachtet werden. Bei der Besetzung einer
einzelnen Vakanz ist diese Aufgabe wesentlich einfacher, als bei der erstmaligen
Bestellung der strategischen Führungsebene. Für die Erstbesetzung sollte des-
halb bereits die Auswahl der Ausschussmitglieder sehr sorgfältig erfolgen. Insbe-
sondere bei öffentlich-rechtlichen Unternehmen ist dieser Punkt sehr wichtig.
In den OECD Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises
aus dem Jahr 2005 wird deshalb unter dem Titel »The State Acting as an Owner«
bei Buchstabe F. als Pflicht der Regierung angeführt: »Establishing well struc-
tured and transparent board nomination processes in fully or majority owned
SOEs, and actively participating in the nomination of all SOEs’ boards.« Die
aktive Beteiligung an der Suche nach Board-Mitgliedern bedeutet nicht, dass ein
Regierungsvertreter selbst Einsitz im Nomination Committee nehmen muss.
Schon aus Gründen der damit verbundenen zusätzlichen Arbeitsbelastung
dürfte dies in den meisten Fällen wenig Sinn machen. Die Regierung muss sich
jedoch aktiv um eine zweckmäßige Zusammensetzung des Nominationsaus-
schusses bemühen, klare Vorgaben zum Ablauf der Suche geben und sich perio-
disch über den Stand des Suchprozesses informieren lassen.

Der Suchprozess unter dem Aspekt des Risk Managements

In der Schweiz sind ab 1. Januar 2008 gemäß Art. 663b Ziff. 12 OR im Anhang
zur Jahresrechnung neu auch »Angaben über die Durchführung einer Risiko-
beurteilung« zu machen. Da der Anhang zwingend Bestandteil jeder Jahres-
rechnung einer Aktiengesellschaft ist, sind von dieser Bestimmung sämtliche
Aktiengesellschaften unabhängig von ihrer Größe und Revisionspflicht betrof-
fen. Soweit bei anderen Gesellschaftsformen im Zusammenhang mit der Jah-
resrechnung auf die Regelung bei der Aktiengesellschaft verwiesen wird, ist
diese Vorschrift auch dort anzuwenden. Dies gilt insbesondere für die GmbH
und die Genossenschaft. Damit wird das Risk Management für die wichtigsten
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Gesellschaftsformen unabhängig von der jeweiligen Größe gesetzlich vorge-
schrieben.

Risk Management ist das permanente und systematische Erfassen von Risiken
aller Art im Hinblick auf die Existenz und Weiterentwicklung des Unterneh-
mens, die Analyse und Priorisierung der erkannten Risiken sowie die Festlegung
und Umsetzung von adäquaten strategischen bzw. operativen Maßnahmen zur
Minimierung der nicht tolerierbaren Risiken (Kalia/Müller 2007, S. 23). In den
vergangenen Jahrzehnten hat sich der Fokus des Risk Management stetig ver-
größert. Wurden ursprünglich nur die finanziellen und operativen Risiken
beurteilt, so spricht man heute vom integrierten Risk Management, bei dem ins-
besondere auch die Risiken im Zusammenhang mit der Corporate Governance
erfasst und analysiert werden. Es wurde erkannt, dass der Ausfall von Board-
Mitgliedern und im Besonderen des Präsidenten ein erhebliches Risiko darstel-
len kann. Daraus resultierte die Empfehlung einer frühzeitigen Nachfolgepla-
nung.

Bis heute wurde noch zuwenig erkannt, dass die Suche nach Mitgliedern der
strategischen Führungsebene ein eigenständiges Risiko darstellt. Das Fehlen
eines angemessenen Anforderungsprofils oder die unzweckmäßige Zusammen-
setzung des für die Suche zuständigen Nomination Committee verunmöglichen
praktisch von vornherein eine optimale Besetzung des Board. Es bleibt zu wün-
schen, dass die neue Gesetzesbestimmung betreffend Risikobeurteilung dazu
führt, dass der sorgfältigen und systematischen Suche nach Mitgliedern der stra-
tegischen Führungsebene zukünftig mehr Beachtung geschenkt wird.
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Corporate Governance – Die persönliche Seite aus
Sicht CEO
Fritz Fahrni

Unternehmen sehen sich hohen Ansprüchen und zum Teil widersprüchlichen
Anforderungen aus Markt und Umfeld gegenüber: 
� Die Kunden erwarten vom Unternehmen Produkte und Dienstleistungen,

welche ihren Forderungen und Träumen genügen, besser sind als diejenigen
der Konkurrenz, sofort lieferbar und zu guten Preisen. 

� Die Mitarbeitenden erwarten gute Entlohnung, Anerkennung, Förderung,
sinnvolle Tätigkeit, ansprechende Herausforderungen und Anreize.

� Die Geldgeber erwarten sowohl kurz- wie langfristig solide und immer stei-
gende Erträge. 

Diese traditionellen Stakeholder decken jedoch nicht alle Anspruchsgruppen im
Umfeld der Unternehmung ab. Es kommen dazu:
� die Gesellschaft. Sie erwartet sozial-ethisches Verhalten, ökologisch verant-

wortliches Handeln und selbstverständlich auch den anhaltenden ökonomi-
schen Erfolg.

Der CEO (weiblich oder männlich) als sichtbarer Repräsentant des Unterneh-
mens sieht sich diesen vielfältigen Forderungen gegenüber. Als Mensch ist er
aber auch persönlich eingefügt in 
� ein privates Umfeld mit Familie, Freunden, Hobbys und den damit verbunde-

nen Ansprüchen und Erwartungen. 

Wie kann er in diesem Umfeld nicht nur bestehen, sondern darin Erfolg haben
und Erfüllung finden? Im Folgenden wird versucht, einige zu Erfolg führende
Verhaltensmuster aufzuzeigen – aus eigener Erfahrung, aus Beobachtungen, aus
forschungsgestützten Untersuchungen und aus Gesprächen. Im Mittelpunkt der
Betrachtungen steht die Persönlichkeit des CEO. 

CEO und Stakeholder

Den komplexen Anforderungen an die Führung eines Unternehmens in einer
mehrdimensionalen Umwelt kann keine Einzelperson genügen. Es braucht dazu
das Team. 

Unternehmensführung ist deshalb immer Menschenführung. Es gilt mit einer
Gruppe von Menschen Ziele zu erreichen. Erfolgreiche Unternehmen sprechen
deshalb nicht von Angestellten, sondern von »Mit-Arbeitenden« (co-workers)
welche – als Erfolgsvoraussetzung – individuell wiederum als Unternehmerper-
sönlichkeiten handeln. 

In erfolgreichen, aus verschiedenen Stufen zusammengesetzten Führungsteams
ergänzen sich individuelle Fähigkeiten und führen so zu mehr Wissen, zu mehr
Können und schließlich zu Mehrwert. Die Mehrwerte für Kunden, Geldgeber
und für Mitarbeitende sind auf den ersten Blick eher materieller Natur, gebun-
den an Funktionalität der Produkte und Dienstleistungen, an die Löhne etc. Die
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immateriellen Mehrwerte wie Marken, Qualität, Verfügbarkeit, ökologische und
soziale Verantwortung, Prestige, Ethik etc. sind jedoch heute unbestritten und
nicht selten stärker als die quantifizierbaren materiellen Eigenheiten. Die Mehr-
werte welche Mitarbeitende und Gesellschaft seitens der Unternehmung erwar-
ten, weisen neben den materiellen Faktoren immer starke menschliche und ide-
elle Komponenten auf. Für Mitarbeitende ist es wichtig in ihrer Tätigkeit Sinn
zu sehen. Die Erarbeitung von entsprechenden Zielsetzungen – ambitiös und
trotzdem realistisch – sowie Wege zu deren Erreichung – die Strategie – sind
wesentliche Elemente. In welcher Atmosphäre diese Umsetzung erfolgt, ist
ebenso entscheidend wie Ziele und Wege selbst. 

CEO und Gesellschaft

Die Anforderungen seitens der Gesellschaft (und der Geldgeber) werden unter
dem Stichwort Corporate Governance zusammengefasst und mit der Forderung
nach »Good Corporate Citizienship« unterstrichen. Die heutigen umfangrei-
chen Regelungen entstanden vor allem aufgrund von Missbräuchen. Daraus
entwickelte sich die Häufung von vielen formalistischen Bedingungen bezüglich
Offenlegung, Berichterstattung und Kontrollen. Und dies in einer Komplexität,
welche es für Führungskräfte zu einem Minenfeld macht, gleichzeitig aber ein
neues, ungewolltes Spielfeld für Bürokraten und Administratoren kreiert.

Solange ein CEO und sein Unternehmen versuchen diesen Forderungen durch
formalistische Berichterstattung und Rechtfertigung Genüge zu leisten, wird nie
eine kreative Symbiose von Unternehmenszielsetzung und umfassender Wert-
schöpfung zu erreichen sein. Das Unternehmen so auszurichten, dass innere
Werte und Haltung übereinstimmen mit der Philosophie von Corporate Gover-
nance, ist die eigentliche Herausforderung für jeden CEO. 

CEO und Privatsphäre

Es wird nicht bestritten, dass eine intakte Privatsphäre mit Partner, Familie,
Freunden und Hobbys eine Voraussetzung für ein erfülltes Leben ist. Trotzdem
ist das Problem der »Work Life Balance« für Führungskräfte besonders delikat.
Die hohe Scheidungsrate unter Führungskräften zeigt, dass hier nicht besonders
erfolgreich agiert wird (Bischoff-Jäggi 2005, S. 7). 

Die Unternehmerpersönlichkeit

Vom CEO sind Gestaltungswille und Kraft verlangt. Erste Voraussetzung ist –
wie in Abschnitt 2 erwähnt – ein Führungsteam mit komplementären Unterneh-
merpersönlichkeiten. Das bedingt einerseits eine gewisse Bescheidenheit seitens
des CEO, ist er doch in seinem Team von Persönlichkeiten umgeben, welche in
Ihren »Disziplinen« kompetenter sind als er. Entgegen dem durch die Medien
hochgespielten Bild ist der CEO nicht der Besserwisser und Alleinherrscher in
allen Belangen, sondern seine Aufgabe ist es, das Wissen der andern auf das Ziel
hin auszurichten und deren Talenten zu Wirkung zu verhelfen. 
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Andererseits trifft der 4M-Slogan »Man muss Menschen mögen« in der Tat zu.
Wenn es intern gelingt, die Talente und die Kreativität der Mitarbeitenden offen
zu legen und herauszufordern, ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Geschäftstätigkeit gegeben. Das heißt keinesfalls, dass nicht auch harte
Führungsentscheide gefällt werden.

Seitens des Unternehmens sind die Anforderungen an die Führungsfähigkeiten
eines CEO dreidimensional (Fahrni in Massarik 1997, S. 109), siehe Abb. 1. 

Abb. 1: Dimensionen einer Unternehmerpersönlichkeit

Diese Dimensionen des Unternehmers zur Wirkung zu bringen, hängt eng mit
dem Führungsstil zusammen. Situationen mit Not- oder Unfallcharakter verlan-
gen einen anderen, strafferen Führungsstil als eine Umgebung in der rasches
Wachstum und das Ausnutzen von zeitlich begrenzten Chancen gefragt sind.
Und schließlich sind Situationen wo hohe Kreativität und damit ein gewisses
Maß an Freiheit, Unsicherheit und Fehlertoleranz gefordert sind, nochmals mit
einem anderen Führungsstil zu meistern. 

Abb. 2: Persönliche, spezifische Handlungsdevisen für die Sulzer-Konzern-
führung

Meine Handlungsgrundsätze für die Sulzer-Konzernführung

� Ich konzentriere mich auf unsere grundlegenden Stärken, d.h. auf die zugrunde liegenden
Kernfähigkeiten und deren strategische Stoßkraft. Ich verzettele mich nicht im Nachjagen
von Einzelchancen.

� Die »7 Werte«, die ethische Haltung und »Qualität in der Führung« sind übergeordnete
Erfolgsfaktoren.

� Ich suche immer wieder neue Geschäftsmöglichkeiten, entlang vorhandener Kernfähig-
keiten.

� Bevor ich in ein neues Geschäft einsteige, sorge ich dafür, dass überlegene Fähigkeiten da
sind und dass »Werte und Haltung« respektiert sind. 

� Ich erwäge »auslagern« für alles außer Kernfähigkeiten, um Kräfte für diese freizusetzen.
Ich gehe Allianzen ein und lerne von unseren Partnern, achte aber darauf, dass sie unsere
Kompetenzen nicht kopieren.

� Ich bemühe mich meine Basis (besonders auch im Privatleben) und diejenige unseres
Führungsteams zu vertiefen und so Kraft und Stabilität zu holen.

 Unternehmer - Dimensionen 
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Mit dem Führungsstil gestaltet der CEO die Unternehmenskultur seines Unter-
nehmens. Zusammen mit den Unternehmerdimensionen (Abbildung 1) sind
die Voraussetzungen für eine konsistente Unternehmensführung gegeben. Sie
kommen jedoch nur zur Wirkung wenn sie auf einer persönlichen Grundhal-
tung basieren welche Ehrlichkeit, Respekt und Umsetzungswille als authentische
Grundpfeiler haben. Meine eigenen Erfahrungen führten zu spezifischen und
persönlichen »Handlungsdevisen« gemäß Abbildung 2.

Bill George, langjähriger Chef des weltweit erfolgreichsten Medizinaltechnik-
Unternehmens Medtronics, heute Professor of Practice an der Harvard Business
School, legt dar, dass nur echte Authentizität einer Person ermöglicht, die vielfa-
chen internen und externen Herausforderungen nicht nur zu ertragen, sondern
auch in Erfolge umzusetzen. (George 2003, S. 23). Fazit für den CEO: Nicht das
Predigen einer solchen Haltung, sondern das entsprechende Vorleben zeigt die
gewünschte Wirkung. 

Also gilt es, diese Haltung und Werte in verständliche Begriffe zu gießen, inner-
halb und außerhalb des Unternehmens zu kommunizieren, vor allem aber
immer und immer wieder in den Unternehmensalltag zu übertragen. Die in
unserm Unternehmen entwickelten sieben Werte sind ein solcher Ansatz
(Abbildung 3). Die Umsetzung in Seminare, aber auch spontan, je nach Situa-
tion, hat Jahre gedauert, hat sich aber bewährt in guten wie auch in Krisensitua-
tionen.

Abb. 3: Die sieben Werte: Wie das Unternehmen von Kunden, Geldgebern,
Mitarbeitenden und Gesellschaft gesehen werden will

Nur die Authentizität des CEO bewirkt Glaubwürdigkeit. Dazu ist eine solide
Abstützung auf seine inneren Werte notwendig. Diese bedeuten einen innern
Kompass. Ein CEO muss und kann damit in kritischen Momenten Kurs halten.
Auch dann wenn Unterlagen, Situationen oder Personen sehr verwirrend sind.
Das gilt nicht nur in Geschäftssituationen, z.B. bei Unklarheiten bezüglich Cor-
porate Governance, sondern ebenso in privaten Belangen, wenn es um kritische
Work-Life-Balance Situationen geht. Voraussetzung ist allerdings, dass sich die
Führungsperson immer wieder genügend Reflexionszeit zugesteht (siehe Abbil-
dung 4).
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Abb. 4: Welche Eigenschaften prägen den erfolgreichen CEO? 

Die Führung eines Unternehmens, die Corporate Governance, stellt eine hohe
Herausforderung dar in einem Umfeld voller Spannung. Spannungen sind aber
auch Voraussetzungen für Dynamik. Diese zu nutzen ist die Verantwortung des
CEO und seines Führungsteams. Denn Unternehmensführung ist Menschenfüh-
rung. Max Frisch bringt diese Verantwortung auf den Punkt: 

»Wir sind die Verfasser der andern, wir sind auf eine heimliche und unentrinn-
bare Weise verantwortlich für das Gesicht, das sie uns zeigen, verantwortlich
nicht für ihre Anlagen, aber für die Ausschöpfung dieser Anlagen.«
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Im Idealfall verfügt der CEO über folgende Qualitäten:

� Einen visionären Blick für Chancen und die Fähigkeit, das Unternehmen mit konkreten
Zielen auf diese auszurichten;

� ein klares Erkennen interner Probleme und die Hartnäckigkeit, diese konsequent zu
lösen;

� gute Team- und Kommunikationsfähigkeit zur Mobilisierung der Initiative bei Mitar-
beitern; 

� einen starken Willen und die Kraft, die große Verantwortung zu tragen und sich dafür
mit ganzem Herzen einzusetzen;

� verankert in einer intakten Privatsphäre, um aus dieser immer wieder neue Kraft zu 
schöpfen.«
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Zur personalen Governance eines St. Galler Insti-
tutsleiters
Rolf Wunderer

Konstitutive Governancestrukturen der Universität

Wenn Hochschullehrer einen Lehrstuhl mit Assistenz und Sekretariat überneh-
men, steht ihnen der Weg zur Entwicklung einer »Selbst-AG« offen – so ein
neudeutscher Terminus. Wenn diese in St.Gallen zusätzlich ein Hochschulinsti-
tut (mit-)verantwortlich gründen und leiten, entwickeln sie daraus eine »Wir-
AG. Die Universität schreibt eine Mehrfachleitung vor, wobei sie ihren Instituts-
direktoren traditionell viel unternehmerische Freiheit und Eigenverantwortung
gewährt. Statt grossen Mitarbeiterstäben bietet sie Chancen, sich selbst zu hel-
fen. Neben Forschungsmitteln aus nationalen oder hochschuleigenen Fonds
sorgen die Professoren selbst für Projektfinanzierungen in Kooperation mit
anderen Universitäten, mit Unternehmen oder öffentlichen Verwaltungen.
Dazu kommen umfangreiche Fort- und Weiterbildungsangebote sowie Bera-
tungsmandate, die dem Institut zugute kommen. So wird meist über 80 % des
Etats erwirtschaftet und zugleich über 40 % des gesamten Universitätsbudgets.
Ein weiteres typisches St.Galler Merkmal dieser Institutsgovernance ist die Ver-
gütung. Die Institutsdirektoren müssen ihre fixe und nach oben eng begrenzte
Leitungszulage aus selbst erwirtschafteten Überschüssen generieren. Dieses
auch für die Wirtschaftspraxis interessante unternehmerische Konzept hat zwar
schon manche externe Bewerber abgeschreckt, zugleich für eine kulturspezifi-
sche Selektion bei Besetzungsentscheiden gesorgt. Die Hochschulleitung schätzt
solche Wertschöpfungs-Center (Fischer 2002) solange die Dozenten in For-
schung, Aus- und Weiterbildung von Studierenden sowie in der Selbstverwal-
tung ebenso engagiert sind und damit auch die Excellenz ihrer alma mater wei-
ter mehren.

Dafür liefern Universitätsstatut, Institutsreglement, Hochschulrat, Rektorat und
Dekanat als institutionelle sowie die gewachsene Forschungs-, Lehr- und Bera-
tungskultur als gelebte Governance die fördernden Rahmenbedingungen (vgl.
dazu v.a. Schneider-Feil, Gomez in diesem Buch).

Auch wenn uns dazu keine Literatur vorliegt, können Werte und Konzepte der
Corporate Governance auf diese »WirAGs« angewandt werden, sind die Insti-
tute doch meist international tätige Klein- und Mittelbetriebe mit bis zu 100
Beschäftigten - immer in Einbettung in ihre alma mater und deren gesellschaft-
liches wie rechtliches Umfeld.

Fallbeispiel: Zur personalen Governance des Institutsleiters
Martin Hilb

Als Leiter der Forschungsstelle für Personalmanagement im Institut für
Betriebswirtschaft und Anhänger komplementärer Teambesetzungen suchte ich
schon vor der 1988 realisierten Gründung des Instituts für Führung und Perso-
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nalmanagement (IFPM) einen mindestens zehn Jahre jüngeren Kollegen, der die
Forschungs- und Kooperationskultur der Hochschule und zugleich die Perso-
nalpraxis der Schweiz excellent vertreten konnte und wollte. Das hatte schon
früher mit einem nebenamtlichen Lehrauftrag im Vertiefungsfach Führung und
Personalmanagement begonnen, den Martin Hilb von Beginn an fundiert und
engangiert wahrnahm. Sein wissenschaftliches Interesse und die beruflichen
Erfahrungen prädestinierten ihn dafür. 

Zunächst studierte er in Genf Politwissenschaft und begeisterte sich für das Rote
Kreuz. Dann interessierte er sich für den diplomatischen Dienst der Schweiz.
Mit seinem Wechsel zur Betriebswirtschaftslehre an die Universität St. Gallen
und der Promotion bei Prof. Dr. Charles Lattmann entschied er sich zunächst
aber für die Unternehmenspraxis. Bald arbeitete er bei Schering-Plough als Per-
sonalentwickler, später Personaldirektor der Essex-Chemie AG für die Region
Europa, Afrika, naher Osten. Dort konnte er in siebzehn Jahren viele heikle Mis-
sionen auch diplomatisch lösen. Und er wurde durch Mentoren gefördert,
denen er in einer Monographie ein Denkmal (Hilb 2007b) setzte.

1989 wechselte er als vollamtlicher Dozent und Titularprofessor sowie als Insti-
tutsleiter nach St.Gallen, 1993 wurde seine Habilitationsschrift zum »Integrier-
ten Personalmanagement« erfolgreich abgeschlossen. 1994 folgte die Ernennung
zum Extraordinarius und 1996 zum Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre mit
besonderer Berücksichtigung des Personalmanagements. Daneben forschte und
lehrte er an fünf ausländischen Universitäten.

Dabei entwickelte er lieber eigene Missionen und Konzepte statt im Elfenbein-
turm Vorschläge anderer zu übernehmen, sie zu überprüfen oder modifizierend
zu verfeinern. Studierende wie Praktiker sollten daraus Nutzen ziehen, auch
durch eine adressengerecht knappe, prägnante und anschauliche Gestaltung.

Zur personalen Disposition des Institutsleiters 

Martin Hilb wurde am 26.5.1948 als zweiter
Sohn einer Kaufmannsfamilie in St. Gallen
geborenen, wuchs aber im nahen Herisau/AR
auf und fühlt sich noch heute als Appenzeller,
der aber im Gegensatz zum Hütehund dieses
Kantons – dem Bläss – weder Zähne zeigt,
kläfft oder gar von hinten in die Waden beißt. 

Drei unternehmerische Kernkompetenzen
prägen ihn besonders: Kreative und schnelle
Problemlösungsfähigkeit, autonome wie ko-
operative Sozialkompetenz sowie rasche und
nachhaltig wirksame Umsetzungsorientie-
rung. Eine kleine Umfrage bei den Autorinnen
und Autoren dieses Buchs zu seinen hier
besonders relevanten Eigenschaften und Ver-

haltensweisen konzentrierte sich auf folgende Statements.
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Seine kreativ-konzeptionelle, strategisch klar positionierende und dabei emp-
fängerorientiert vereinfachende Problemlösungsfähigkeit wird so charakteri-
siert: Visionär-mitreissend, ganzheitlich, normativ, sprüht von Ideen, neugierig-
offen, multikulturell. 

Seine kooperative Sozialkompetenz beeindruckt alle besonders: Menschen-
freundlich, optimistisch-fröhlich, konziliant-umgänglich, empathisch, diplo-
matisch, harmonieorientiert, kommunikativ, bescheiden, human und sozial
engagiert. Nicht hervorgehoben wurde sein Streben nach Autonomie, Unab-
hängigkeit und Alleinverantwortlichkeit, obgleich erst beide Dimensionen der
Sozialkompetenz mitunternehmerisches Denken und Handeln prägen.

Seine umsetzungsorientierte Handlungskompetenz wird durch folgende Aussa-
gen beschrieben: Extrem schnelle, chancenorientierte Umsetzungsfähigkeit und
-motivation, Meister der Delegation, engagiert, hyperdynamisch, unbändige
Schaffenskraft, einsatzfreudig, ein »multitasking-Star«.

Zu Person und Werk

Nun werden die Verbindungen von Person und Werk betrachtet, also Eigen-
schaften und Verhaltensweisen mit Leistungsergebnissen verknüpft.

Martin Hilb konzentriert sich auf Mitglieder von Verwaltungsräten und
Geschäftsführungen, Unternehmer, oberste Verantwortliche von Beratungsge-
sellschaften, öffentlichen Verwaltungen, Regierungsstellen und (Hoch-)Schu-
len. Mit seinem begrenzten Zeitbudget will er ganz oben missionieren, weshalb
ihn andere Bezugsgruppen, wie Personalchefs und -experten, vermissen.

Mit hoher Koordinationskompetenz organisiert er aus seinem internationalen
Netzwerk fundierte und motivierende Podien für Führungskräfte, Dozenten
oder Studierende. Ebenso gern engagiert er sich persönlich mit hunderten von
teilnehmeraktiven Vorträgen, Vorlesungen bzw. Seminaren. Didaktisch bezieht
er auch große Teilnehmergruppen über einfache Abfragen mit kleinen verschie-
denfarbigen 3-M-Klebezetteln aktiv ein. Damit erfasst er schnell, prägnant und
nachweisbar Meinungen und Erfahrungen der Teilnehmer. Die Ergebnisse
strukturieren und legitimieren dann seinen Vortrag, der die Hörer animiert, oft
begeistert. Weiterhin leitet er seit Jahren internationale wissenschaftliche Tagun-
gen zur Corporate Governance mit bemerkenswerten Auszeichnungen (z.B.
Professor of the Year). Es gibt nur wenige, die solch globale und stabile kollegiale
Netzwerke in mehr als 50 Ländern aufbauen konnten, sowie die vielen damit
verbundenen Vorbereitungen und steten Fernreisen noch immer engagiert
ertragen.

Ebenso organisiert Martin Hilb für sein Institut jährlich zwölf Tagungen und
Seminarreihen, die stets ausgebucht sind und so auch das Institutsbudget bes-
tens alimentieren. Den Großteil der Organisation, auch vor Ort, organisiert er
überwiegend allein, denn schon die Fixkosten anderer Seminarveranstalter sind
ihm im tiefsten Herzen zuwider.

In der akademischen Selbstverwaltung bevorzugt er Aufgaben, die sich mit selb-
ständigen, delegativ-autonom geführten Mitarbeitern erfüllen lassen. Career-
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Service Center oder Mentoringorganisation – beide wurden zu benchmarks
unserer Universität. Ebenso wirksam engagiert er sich in der strategischen (Mit-
)Leitung anderer Institute in deren geschäftsleitenden Ausschüssen. Repräsen-
tationsorientierte, konfliktträchtige oder präsenzintensive Leitungsfunktionen
im Dekanat oder Rektorat hat er dagegen bisher gemieden.

Seine Konzepte sind normativ fundiert, integriert, möglichst international ein-
setzbar, sehr klar strukturiert und über Schaubilder visualisiert (vgl. Hilb 2006,
2007a sowie seinen Beitrag in Kapitel II). Noch fehlt ihm die Zeit, die stets aktu-
ellen und authentischen empirischen Daten seiner Seminare und Umfragen in
seine Werke stärker einzubinden. Dabei könnte er mit seinen für das Institut
erzielten Erträgen leicht einen vollamtlichen Dozenten finanzieren und zugleich
die institutsinterne Nachwuchsförderung verstärken. Aber solchen Fixkosten
und damit verbundenen Verpflichtungen geht er grundsätzlich aus dem Wege.
Und er bleibt auch hier gerne autonom. Schnell, einfach, eigengeprägt entwi-
ckelt er seine Konzepte und Begriffe (z.B. Europreneur, Glocalpreneur, Multi-
preneur, Controlpreneur, Vorgenetzter). Diesen bleibt er über Jahre treu. Kon-
stanz mit sanftem continuous improvement lautet seine Maxime.

Meist »kocht der Chef am liebsten selbst«, ohne zu viel Schnickschnack, und ser-
viert dann noch höchstpersönlich vorbildlich kundenorientiert. Das Angebot
bleibt relativ konstant: Internationales (Hilb 2003) sowie Integriertes Personal-
management und Corporate Governance. Das aus einer Habilitationsschrift
entwickelte, 1994 erstmalig publizierte Lehrbuch zum Integrierten Personalma-
nagement hat  schon die 18. Auflage (Hilb 2007) erreicht und zählt mit den
Übersetzungen in vier Sprachen zu den auch international bekanntesten Lehr-
büchern. 

Bemerkenswert ist seine Herausgeberreihe zu »Führungskonzepten im Praxis-
test«. Hier werden Kurzfassungen herausragender Dissertationen von aner-
kannten Unternehmern, obersten Führungskräften und Beratern kommentiert. 

In den letzten Jahren fokussiert er sich ganz auf Corporate Governance. Sein
Buch (Hilb 2006) erschien in sieben Sprachen. Hier konzentriert er sich auf nor-
mative Gestaltungsfragen der Unternehmensstrukturen, die dafür Verantwortli-
chen sowie die globale Verbreitung bei weiteren obersten Zielgruppen.

Auch seine Mitarbeiter führt er sehr eigengeprägt. Assistentenstellen splittet er
doppelt und dreifach mit Unterstützung der stets flexiblen Hochschulverwal-
tung. Er kompensiert aber das verminderte Einzelsalär durch motivierende Her-
ausforderungen, extreme Autonomie bei ihrer Erfüllung sowie statusfördernde
Positionstitel und Lehraufträge. Und er führt bevorzugt virtuell (Hilb 1997); die
Mitarbeiter können sich so die wenigen Arbeitsplätze teilen. Zusatzjobs werden
gefördert, Anwesenheit im Institut primär für Kurzbesprechungen erwartet, die
aber als sehr motivierend beurteilt werden. Besonders gerne gewinnt er Dokto-
randen für seine Ideen und bindet sie in seine Programme ein. Mit regelmässi-
gen Treffen in schönem Ambiente hat er über die Jahre ein großes Netzwerk eng
verbundener Schüler und Kollegen geknüpft und gefestigt.
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Zehn Maximen des Institutsleiters Martin Hilb zu seiner
Corporate Governance

Dieser Versuch zieht zugleich mein subjektives Fazit zu Person und Werk:
– Betreibe Forschung und Lehre mit normativem, integriertem, stakeholdero-

rientiertem, internationalem und unternehmerischem Gehalt sowie prakti-
scher Relevanz

– Erfahre die Welt aus Begegnungen statt von Elfenbeintürmern und Schriften
– Wahre stets deine Unabhängigkeit, verhalte dich dabei aber kooperativ
– Knüpfe Netzwerke, aber meide Filz und Loyalitätskonflikte durch Mandate 
– Vermeide Fixkosten und ihre Risiken, auch zu Lasten eigener Unterstützung
– Small is beautiful – auch für das eigene Institut ; Qualität vor Quantität
– Löse oder reduziere Konflikte durch positive und diplomatische Ansätze
– »Hora ruit« – deshalb überlege, entscheide und handle möglichst schnell
– Hilf Menschen auf ihrem eigenen Weg, berate sie lieber als sie zu leiten
– Bleibe Deinen Überzeugungen und Freunden möglichst treu.

Martin Hilb wirkte als (Mit-)Leiter des eben zwanzigjährigen Instituts für Füh-
rung und Personalmanagement in Vielem als Vorbild für gute Unternehmens-
führung. Dieses bildet, seit 2002 in Zusammenarbeit mit Professorin Dr. Heike
Bruch und insgesamt rund 30 Mitarbeitenden, weiterhin das virtuelle Gravitati-
onszentrum seines höchst erfolgreichen beruflichen Lebensbereichs.
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